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Ehescheidung un
Wiederverheiratung 1 Kirchenrecht

Anfragen Ehescheidung unVorbemerkungen
Wiederverheiratung

Das kanonische Recht i1st in seinem
Grundkonzept VO  P ein1gen in der gE- Die Wesenseigenschaft der
genwartıgen Kanonistik nicht uUuNnUumMm- Unauflöslichkeit der Ehe
strıttenen Praämıssen gekennzeichnet.

Der Ehekonsens ist selbstverständli- Der IC / 1983 (C spricht ebenso
che Grundvoraussetzung für das gülti- wWwWI1e der IC / 1917 (C 1013 2) VO  HE der
SC Zustandekommen inNner Ehe Es Unauflöslichkeit als iNner jeder Ehe m

stellt sich jedoch die rage, ob für die kommenden Wesenseigenschaft. er-
rechtliche Relevanz des Konsens LUr dings deutet schon die Hinzufügung
das punktuelle Geschehen 1 ugen- des zwelıten Satzteils, da{fs (Einheit
1C des Eheabschlusses maßgeblich und) Unauflöslichkeit eiINe hbesondere
ist der ob Konsens auch als ynamı- Festigkeit (peculiaris firmitas) 1 Hin-
scher Prozefis mitberücksichtigt werden 1C auf das Sakrament (ratiıone Ta-
mufßfß (Finnegan, Huizing, Bernhard). men erlangen, e1ine gewlsse iffe-

Die VO kanonischen Recht SC- renzlierung und Nuanclerung
OINMETNE Gleichsetzung VO  — gültiger Be1l gCENAUEICHM Hinsehen ä{fst nämlich
Ehe Getaufter (!) mıiıt dem Fhesakra- das kanonische echt die Wesens-
ment (vgl. 1055 CIC/ stöfßt eigenschaft der Ehe der Oorm der
auf mehrfache Bedenken Zum einen 505 inneren und äaußeren Unauflös-
kommt hier ein das sakramentale Ge- lichkeit! L11UTX bezüglich 1Nner einzıgen
schehen verdinglichender utomatıs- Kategorı1e VO  3 Ehen gelten, der
IN1US ZzZu Ausdruck; ZUIN anderen (geschlechtlich) vollzogenen Christen-
wird der ekklesiologischen Befindlich- ehe lle übrigen Kategorien VO  ; Ehen,
keit jener Kirchen nicht Rechnung g_ nämlich die Ehe VO  $ wWel icht-
agen, die die Ehe nicht als Sakrament christen, die 1Nes Christen und 1Nes
betrachten. ler Dringlichkeit stellt Nichtchristen (halbchristliche) SOWIEe
sich also die rage, ob nicht 1Ne€e die nicht vollzogene Christenehe Löst
gzu  ge Ehe Getaufter geben kann, die das Kirchenrecht unter Zuhilfenahme
nicht (eO 1PSO Sakrament ist verschiedener rechtlicher Instrumenta-

rıen auf, wobei 1im Interesse inNner eINn-Diese und andere Grundfragen SOl-
len 1 folgenden nicht erortert werden, deutigen Nomenklatur uch gt

wird vielmehr das traditionelle Ver- werden mufßs, da{fs sich el egriff-
ständnis VO  $ Ehe un Ehesakrament lich Ehescheidungen handelt,
vorausgesetzt. eiNne gu  SC Ehe wird aufgrund VO  x

nter iInnerer Unauflöslichkeit versteht INnan die Tatsache, die einmal durch freien Konsens der
Ehepartner begründete Ehe nicht VO  — diesen selbst durch gegenteiligen illensakt ZUT! Auflösungebracht werden kann Au Unauflöslichkeit bedeutet, daflß einer Ordnungsmacht 1im außeren
Rechtsbereich (Kirche der Staat) eiıne diesbezügliche Vollmacht zukommt
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Tatbeständen, die rst nach ihrem OmImmen 1LUFr auf den 1060 dUSSC-
Abschluß aufgetreten sind, mıt Rechts- sprochenen favor matrımon1ıı verwIıle-
wirkung für die Zukunft (ex NUuncC) sSen undgt „Non CONSTLare de nulli-
aufgelöst.‘ tate  4 Dies ist der Tat die stereotype
Es sollte also der kirchlichen Sprach- Formulierung, die bei kirchlichen Ehe-
regelung eine Ausdrucksweise ermile- PTOZECSSECN Anwendung kommt
den werden, da{fßs die katholische Kir- Grundsätzlich kennt das kanonische
che eine Ehescheidung enne DIies echt wel Formen VO  A Ehenichtig-
trifft nämlich z Die Kirche keitsprozessen, die WIFTr als Lang- bzw

Kurzform bezeichnen können. Diekennt die Ehescheidung durchaus und
schließt, dem esagten zufolge, eine der überwiegenden VO  e Fällen
solche ezug auf eiıNne einzige ZUrT: Anwendung kommende Langform
ategorie VO  ’ Ehen au  N ist durch i1nen Dreiersenat VO  ;

Richtern der ersten und zweıten
Iıie Rechtsvermutung für die Instanz gekennzeichnet, wobei VeTlT-

Gültigkeit der Ehe pflichtend e1iINe eru  g die zweiıte
Instanz vorgeschrieben ist | S ist 1e5

emäfs 1060 steht grundsätzlich jede eın m.E der prozessualen Behand-
Fhe unter dem 508 favor matrımonu1, Jung VO  — Rechtsfällen einzigartıger

ist Zweifels solange Vorgang, nämlich eın Verfahren
der Gültigkeit der Ehe festzuhalten, hbis grundsätzlich und jedem Fall die
das egente!i erwlilesen wird. Diese Berufungsinstanz weitergeleitet WEelI-

508 einfache Rechtsvermutung ist den mulßs, während SoNS die Beru-
sich eine olge jeder gültigen Ehe- fungsgerichte mıt dem Fall dann
schließung, S1e wirkt sich aber voller befa{(st werden, wWwWwe eiINne Prozeßpartei
Schärfe UTr bei der vollzogenen eın entsprechendes Rechtsmiüttel einge-
stenehe aus, und 1eS$ deshalb, weil die legt hat (Appellation, Revision). Die
drei anderen Kategorien VO  a Ehen ja prozessuale Kurzform (cC 1686
SOWI1eEeSO lösbar sind, SO die rage ist anwendbar, We aufgrun VO  z Ur-
ihrer Gültigkeit 1 Falle des Zerbre- en das Vorliegen 1N€es nnen-
chens der ehelichen ebensgemein- den Ehehindernisses der eıin Mangel
sch nicht mehr aufgerollt werden der rechtmäßigen Eheschließungsform
braucht. feststeht. Das Kurzverfahren WIT
Wer die Ungültigkeit der Ehe behaup- einer Instanz VOT einem Einzelrichter
tet, mMUu 165 einem VOT dem abgewickelt. FEine erufungsmöglichkeit
chen Gericht abzuwickelnden Prozefls- die 7zwelıte und eine eventuelle we!l-
verfahren beweisen.1 der Be- tere Instanz ist selbstverständlich auch
we!ls, mufs das Klagebegehren abge- diesem Fall gegeben.
wıesen werden, wobei das VO  a den Die Rechtsvermutung für die u  g-
Richtern äallende Erkenntnis die- keit der Ehe kommt im Prozef(sver-
GE nicht autet, da{fs die ultig- fahren dahingehend ZUu Ausdruck,
keit der gegenständlichen Ehe erwIle- da{fßs die Richter moralısche Gewißheit
E1 sel, sondern wird 1 runde g.. ezug auf die behauptete Nichtigkeit

2 Dadurch unterscheidet sich die Ehescheidung VO  —> der Eheannullierung, weil erstere eine gültige Ehe
U1IX Gegenstand hat, während letztere einem (Feststellung)urteil besteht, dafs eine gültige Ehe
nıemals zustandegekommen ıst
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der Ehe erlangen mussen. Bleibt eın Beklagter ist ber nicht der andere Ehe-
Zweifel, ist das Klagebegehren negatıv partner, sondern das Eheband jener Ehe,

beurteilen Die Beweisregeln sind die kanonischer Form geschlossen
immMmer noch {r  9, obwohl jesbezüg- wurde und deren gkei unmehr

Verhältnis VO  A CIC/ 1917 bestritten wird. Daraus folgt, da{fs die-
CIC/ 1983 bereits eine Besserung fest- GES Eheband, das SOZUSaSCNHN als „n
geste werden kann Das gegenwäar- possessione” betrachtet wird, inen
tıge Kirchenrecht geht grundsätzlich Offizialverteidiger erhält, den Ehe-
immer noch VO  aD der Annahme aus, bandverteidiger (Defensor vinculi),
da{fs bei iner kirchlichen Eheschlie- dessen estellung und Beteiligung
Sung, celbst wWe sich relig1Öös Verfahren bei sonstiger Nichtigkeit
wen1g der überhaupt nicht praktizie- desselben vorgeschrieben ist ESs be-
rende Ehewerber handelt, eın den steht also zugunsten des Ehebandes
FErfordernissen des kanonischen Rechts eın möchte ichn qu  ifizler-
entsprechender Ehekonsens geleistet ter waltszwang, -  a n da{fs
wurde, also, ezug auf ehe- das Eheband inen Verteidiger haben
liche Ireue, Wille Kindern, nauf- mulßs, sondern auch, dieser VO

Gericht selbst este wird; sSseINe Aus-löslichkeit kein die gkei des Kon-
berührender ange vorliege. wahl liegt SOMUIt weder Ermessen

Dies entspricht aber offenkundig nicht des agers noch dem des SECHE-
mehr völlig den heutigen Gegeben- benenfalls) der Aufrechterhaltung

des Ehebandes interessierten Eheteils.heiten, umal bei relig1iös weni1g der
gar nicht raktizierenden, auch We Demgegenüber steht dem äger
diese e1INe FEhe VOT dem kirchlichen {rei, auUSSCHNOMUMNEN das Verfahren bei
Irauungsorgan eingehen. Daraus folgt, der Sacra Romana Rota, sich 1Nes

wahrscheinlich ein relativ hoher Anwalts bedienen der nicht
Prozentsatz kirchlich ingegange- Betrachtet die Wertigkeit der Stel-
nen Ehen heute unguü  E ist Ange- lung VO  D} Ehebandverteidiger und (ev.
sichts dieser Tatsache auf der iNnen vorhandenem) Wa der agenden
Seite und den strengen Beweisregeln Partel, also die rage eiıner PTOZESSUA-
des kanonischen Rechts auf der ande- len Gleichstellung der ertretier VO  A

ren, klafft die Schere zwischen den das ager und Beklagtem, mutfs
Klagebegehren abweisenden Urteilen feststellen, da{fs das kanonische echt
und der tatsächlich gegebenen, ber des IC / 1917 och VO  a’ 1nNner eutli-
rechtlich nicht beweisbaren Ungültig- chen Ungleichheit zugunsten des Ehe-
keit der Ehe iImmer weıter auseln- bandverteidigers gepragt WAar Der
ander:; mıt anderen Worten, das Non- CIC/ 1983 hat den TOIStTel dieser Un-
constare-Urteil entspricht ımmer wenl- gleichheiten beseitigt, VO  - 1ner voölli-
SCI der tatsächlichen Wirklichkeit. SsCh Gleichstellung kann ber immer
Das kanonische Eheannullierungsver- noch nicht gesprochen werden.
fahren geht formalrechtlich VO  P folgen- Daraus erhellt, da{s das kanonische
der prozessualen Rollenverteilung au  N echt VO Band der Erstehe als VOT-

ager ist 1iNner der Ehegatten, gegebe- rangıg schützendem Rechtsgut aus-
nenfalls SOSar el Nntier gewlssen geht, dem das Interesse des Klägers
hier nicht äher erörternden Vor- (das können, WI1e schon esa  / auch
aussetzungen kann auch der Kirchen- e1 Ehegatten se1in) auf Ungültiger-
anwalt die Nichtigkeitsklage erheben. klärung dieser Ehe und davon abhän-
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gAı1peSs Freiwerden eiıne eUe Ehe- (sofern solche überhaupt noch einge-
schließung nachgereiht wird. Dem ka- bracht werden!) mıiıt einem negatıven,
nonischen echt kann hier der Oorwurf dem Klagebegehren nicht stattge-
nicht erspart bleiben, aC der gesell- benden rteil bedacht. Und 1eS$ nicht
schaftlichen Wirklichkeit VO  a heute deswegen, weil die Ehe nicht tatsäch-
nicht mehr ausreichendem Madiße lich ungu  g geschlossen wurde, SOT-

Rechnung tragt Denn dieses umfas- dern weil A der agendenelnicht
send geschützte Eheband ist als reale, möglich W nach den immer noch
gelebte Wirklichkeit der überwie- strengen Beweisregeln des anoni-
genden Mehrzahl der Fälle überhaupt schen Prozesses (die überdies VO  ” e1inı-
nicht mehr vorhanden. Wenn eine gCcn Diözesangerichten noch überge-
kirchliche Nichtigkeitsklage einge- bührlich r1g0ros interpretiert werden:
bracht wird, sind die er meı1st einen hinlänglichen Bewels für die
schon Jahrzehnte) at- Richtigkeit des Vorgebrachten e_
lich geschieden und haben zumelst ringen. Hier sSe1l überdies vermerkt,
eine NeUe standesamtliche Ehe gC- dafs dies inen arade für das Aus-

einanderklaffen VO  a forum ınternumschlossen. Das heißt also, das Band der
Erstehe ist UTr mehr als rechtliche Kon- und forum externum darstellen kann
struktion vorhanden, das „Consortium Dies dann, wWe der ager seinem
vitae“ (vgl. 1055 CIC/ eX1- Gewissen überzeugt ıst, da{fs die VO  3
ohert nicht mehr; wird selbstver- geschlossene Ehe AUuUSs 1im kanoni-
ständlich durch inen negatıven Aus- schen echt anerkannten en
Sa des angestrengten 1LatSsver- sicher nichtig ist, Aa ber nicht
fahrens auch nicht mehr wiederherge- gelungen ist, diese Nichtigkeit den
stellt Richtern einsichtig machen.
Der kirchliche Gesetzgeber hat, WIe
sich aus einem Vergleich zwischen Lösungsmöglichkeiten.
CIC/ 1917 und CIC/ 1983 ergibt,
offensichtlich bereits Konsequenzen Das zuletzt Gesagte weıst einen Pro-
aus der geänderten gesellschaftlichen blembereich auf, der die genannte
Wirklichkeit SCZOSECNH, und hat den PanNnung zwischen innerem und
tarken Schutz des Ehebandes durch aufßerem Forum enthält, zugleich ber
eE1iNe eihe VoNn Mafßnahmen einge- auch e1ne Lösungsmöglichkeit sich
schränkt, worunter die bereits e... birgt. Die nicht gültig geschlossene Ehe
wähnte Besserstellung des Parteienan- wird WI1e schon mehrfach erwähnt
walts und ferner die Tatsache eT7T- kraft kanonischer Rechtsvermutung
wähnen 1st, dafs die (pflichtmäßig anı- als gültig angesehen, das Eheband
zurufende) zweıte Instanz das dem besteht ber de aCcCTtiO nicht Der Fıin-
Klagebegehren stattgebende Urteil der

Hindernis des bestehenden Ehebandes
gehung 1Ner Zweitehe steht SOMIt das

ersten Instanz els Dekret bestätigen
kann, sSsOomuıt also kein Zzweitinstanzli- nicht Andererseits ist eın
ches Streitverfahren abgewickelt WeTl- kirchlicher Eheabschluß nicht möglich,
den mufs Das alles sind kleine Schritte weil der Priester Diakon) unter Hın-

wels auf das immer noch als exıistenteiINe grundsätzlich richtige
tung‚ CS1E sind aber nicht ausreichend. Vermu Eheband eine JIrauung ab-
Denn nach WIE VOT wird ein hoher lehnen mu{fß Nach Härıng ware
Prozentsatz VO  > Ehenichtigkeitsklagen diesem Falle die standesamtlich g-
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schlossene zweiıte Ehe als kirchlich gül- Wer somuit bei Vorliegen der genannten
tiıge Ehe anzusehen, und die er Voraussetzungen, sicherer Gewis-
derselben könnten sich als VOT Gott sensüberzeugung der kirchlichen Erst-
und ihrem Gewissen gültig verheiratet ehe und Unmöglichkeit der PIOZESSUA-
betrachten.? len Beweisbarkeit, e1Ne Zweitehe
Die VO  3 Härıng vorgeschlagene LOÖ- Form der Zivilehe eingegangen ıst,

kann (und mufß sich seiıinem Gewis-SUuNM bedeutet Ergebnis, die
Ehe gültig VOT Zeugen geschlossen GE  ” als ger Ehe lebend betrach-
werden kann, WI1Ie dies 1116 vorsieht. ten Freilich und hier die Kluft
Man kann die rage ffen lassen, ob zwischen den beiden Foren wieder
1116, Gültigkeit der Eheschließung voller Deutlichkeit zutage würde
VOTr blof(ß weıl Zeugen, We eın kirch- im außeren Bereich weiterhin den Be-
liches Irauungsorgan nicht erreichbar schränkungen des nicht kirchlich
ist und dieser Zustand (abgesehen VO  z gültiger Ehe eDenden unterliegen,
Todesgefahr) voraussichtlich einen Was die rage des Öffentlichen Sa-
ona andauert, als solcher ZUr An- kramentenempfangs, ZUM Pfarr-
wendung kommt der nicht Man emeinderatsmitglied, Tauf- und Firm-
OoNnntfe die wendbarkeit des umfa{ist Dieses Dilemma ist

1116 einwenden, da{fs dieser nicht g.. aufgrund der bestehenden kirchen-
schaffen worden Ssel, anderes anoni- rechtlichen Lage nicht überwindbar
sches Recht umgehen. Es bleibt aber noch das Heer jener

1116 enthält aber sicherlich Odifi- Katholiken, deren Erstehe möglicher-
ziertes Naturrecht, wobei letzteres welse guültig WAärL, denen somuıt die Ein-
noch ber die Grenzen VO  ’ 1116 hin- gehung iner Gewissen gen
ausreicht, e1in echt auf Eheschlie- 7Zweitehe nicht ohne weiıteres möglich
fsung besteht auch dann, We e1ine ist Welche kirchenrechtlichen MOög-
Zeugen erreichbar sSeın ollten Eın sol- lichkeiten bieten sich für diese ruppe

an?ches Recht auf Eheschließung kann
nicht schlechterdings davon abhängig möchte hier unterscheiden ZWI1-
gemacht werden, ob inem Ehewer- schen Lösungen, die aufgrun der
ber gelingt, seine Ehefähigkeit, das Omentan bestehenden Ausgangslage
Freisein VO  > kirchlichen Ehehindernis- möglich sind, und solchen, die e1iINne
SEI, im außeren Bereich orum eXtier- grundsätzliche Neuüberlegung
num 1Nner jeden Zweiftfel ausschlie- rage des angs des 1im göttlichen
fsenden Weise darzutun. Eiıner Anwen- Recht verankerten Grundsatzes der
dung des naturrechtlichen Grundsatzes Unauflöslichkeit der FEhe ZUM Inhalt
auf Freiheit der Fheschließung im VOTI- haben
liegenden Fall kann eın wirklich Zur ersten ruppe VO  — Lösungen ware
ernstzunehmendes Argument B inmal bemerken, der VO Ge-
gengehalten werden. setzgeber des 1C / 1983 bereits einge-

Vgl Härıng, ternal OTrum Solutions oluble Marriage Cases, The Jurist (1970)
II'I‘I‚\e penıtent « Sincere PETISON,; he knows for certain the facts thatVthe invalidity of the first
marrlage; but VIEW of the complicated canonical prodedure, he 15 not able gıve the of
proofs that c  o
official eels SUTE

ed bDy Inan ecclesiastical bunals the confessor pastor ecclesiastical
S 15 the sıtuatıon, there should be elay for internal forum solution. the

PETSONS involved live rrgr  $ stable marrlage, they should be assured that CONSCIENCE they
consider their marrlıage as valıd before God order avold trouble, they should not mention this
ıtuatiıon further confessions.”
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schlagene Weg i1iner Erleichterung des wurde WarTr VO widerrufen;
Beweisverfahrens kanonischen Ehe- bleibt allerdings die rage offen, ob
nichtigkeitsprozeß entschlossen und sämtliche Diözesangerichte der USA
orofßzügig fortzusetzen ist Dazu Z, diesen iderruf hinreichend beachten.

die Gleichsetzung der Parteien Auch We die pflichtmäßige Beru-
prozessualen „Rollenspiel”, der fung die zweıte Instanz aufgegebenAnwalt der agenden DPartei mu{ mıiıt wird, bedeutet dies selbstverständlich
enselibDen Rechten ausgestattet WEeTl-
den wWwWI1e der Wa des Ehebandes. nicht, da{fs die Möglichkeit der An-

des Obergerichtes irgend-Ferner ware die pflichtmäßige eru  g iner Weise beeinträchtigt werden soll
Al die zweiıte Instanz aufzuheben. Gie
stellt ein VO  3 der Rechtsordnung cselbst Kiıne weıtaus schwierigere Aufgabe

stellt sich für die katholische Kircheverordnetes Miftrauen die Qua- dem (wohl unerläßlichen) ÜberdenkenLität und Gewissenhaftigkeit der erstin-
stanzlichen Richter dar Diese mussen ihrer eigenen Position ZUT Interpreta-

tıon des dem göttlichen Recht UZU-den einschlägigen kirchenrechtlichen
weisenden Gebots der Unauflöslich-Bestimmungen zufolge Ja nicht
keit der Ehe Hinsichtlich der Grund-ber entsprechende Sachkompetenz

verfügen (C 1471 schreibt das Dok- agen dieser 1 Neuen estamen ent-
haltenen eisung sind sich die grofßender wenigstens Lizentiat 1m

kanonischen echt vor), sondern egen Kirchen (katholisch, orthodox, gC-
auch einen Amtseid ab erdies ent- lisch) 1 großien und gaNzZenN ein1g Die

Unterschiede bestehen allerdings hin-scheidet, AauUSsSCNOMUIMNECN SOSCHAaMT- sichtlich des rec  1iıchnen Stellenwerts. Esten rkundenprozeis nach 688
s- eın Einzelrichter, sondern ein braucht hier nicht darauf eingegangen
Dreiersenat, sodafs bei einem dem werden, mıiıt welcher Über-

legungen die einzelnen nichtkatholi-Klagebegehren stattgebenden Urteil schen Kirchen dem runde g..jedenfalls we1l Richter demselben
Ergebnis kommen mussen. Eine NOININeEN gleichen Ergebnis kommen,
pflichtmäßige Berufung die zweiıte nämlich die oUü  e Christenehe

getrennt und den ern die Fın-Instanz ist sSsomuıt entbehrlich; S1e
überdies belastenden Verzögerun- gehung einer gen und (je nach
SCH der wicklung des Verfahrens. grundsätzlicher Beurteilung dieser

Frage) auch sakramentalen Zweitehe
diesem Zusammenhang ist be- möglich ist Die katholische Kirche

merken, bis VOT wenigen Jahren ehnt dies, WI1Ie schon gesagt, ezug
eine VO  ; Rom genehmigte partikular- auf das matrımonıum ratum et CON-
echtliche n  icklung den USA SUmMMa ab und glaubt, hier VOT

iner unüberschreitbaren Schranke desgegeben hat, derzufolge Eheprozesse
einerseıts VOT einem Einzelrichter, göttlichen Rechts stehen‘.
andererseits ohne pflichtmäßige Beru- ber immer wieder IMu arau hinge-
fung die zweiıte Instanz geführt wıiesen werden, da{fß die gegenwartıige
werden konnten Dieses Sonderrecht Posıtion des kanonischen Rechts (dafs

Besonders deutlich hat dies aps 1US XII ZUmm Ausdruck gebracht: J] vincolo del matrımon10
eristiano COsı] forte che, 5  C n  Q} ha rag

® unto la SUa plena stabilitä con l’uso del coniungali,
NESSUNa potestä al mondo, NnNemmMenNnO M OST{3a, quella C10€ del Vicarıo Cristo, vale V  B TrescCIN-
derlo  s Discorsı cı radiomessaggl, Milano 1943,
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e sich eine dogmatıiısche Festle- lexanders L11 (1059-1081) IN-
handelt, braucht nicht besonders zZen Kompromifs zwischen den

hervorgehoben werden)” iner kriti- beiden Rechtsschulen VO  - Parıis und
schen Prüfung nicht stanchält und Bologna darstellt, kann hier nicht
einigen befremdenden Lösungen äher dargelegt werden.
Das kanonische echt spricht dem Die Fixierung auf den Geschlechtsakt
bereits erwähnten 1056 VO  i der Un- bel Christenehen ber einıgen
auflöslichkeit der Ehe als einer ihrer schwer nachvollziehbaren Kurlosa.
Wesenseigenschaften und betont, 1Ne VO  a’ wel Nichtchristen der VO  —
diese Unauflöslichkeit eine besondere 1inem Christen und iNnem Nichtchri-
Festigkeit im Hinblick auf das Sakra- sten geschlossene Ehe ist, weil nicht
ment erlange. Dies entspricht aber sakramental, grundsätzlich lösbar,
nicht den Tatsachen, denn die Sakra- bei WIT hier nicht der rage nachzuge-
mentalıtät der Ehe als solche verleiht hen brauchen, unter welchen Voraus-
der Ehe keineswegs eine „besondere setzungen S1€ gelöst werden darf bzw
Festigkeit”, sondern 1eSs5 erfolgt L1IUTLr 1mMm de facto gelöst wird Wenn sich 1U  — 1im
Zusammenhang mıt dem (geschlecht- einer nichtchristlichen Ehe el
lichen) ollzug, wobei hinsichtlich Partner, bei einer halbchristlichen der
dieses Vollzugs unmehr Abkehr ungetaufte Teil taufen lassen ist
VO  5 iner früheren xtrem materiali- diese Ehe eın matrımonıum ratum (vgl.
stisch-biologistischen Sichtweise (ein 1061 1 Die Ehe ist (vor der aufe
Ehevollzug WAar auch bei erge- natürlich angs vollzogen worden,
waltigung gegeben!) eın Ehevollzug also „consummatum“”. Irotzdem bleibt

dann vorliegt, We dieser „huma- 6S1e ber solange auflösbar, als nicht
modo  44 VOTSCHNOMIMEN wurde (C ach der aufife beider Teile eın O  ug

1061 stattgefunden hat diesem Falle tref-
eine sakramentale Ehe, solange S1E fen also Sakramentalität und Vollzug

nicht diesem inne „vollzogen” Nn, ber iıst die zeitliche
wurde, lösbar ist, wurde schon betont. Aufeinanderfolge für die rage der
Somuit mükßte 1056 dahingehend präa- Unauflöslichkeit entscheidend: Nur
z71s]ert werden, dafs Sakramentalität we der Vollzug ach der aufife beider
und O  ug die absolute Unauflöslich- e1lile stattgefunden hat, als Rechts-
keit begründen, und nicht schon das olge die Unauflöslichkeit eln, SoNs
eiINe Flement Josgelöst VO anderen! nicht Ist dies ber noch einsichtig?
Dafß die Lösbarkeit der nichtvollzoge- In den etzten Dezennien hat eın Pro-
Nen Ehe (bis ZUu Inkrafttreten des Ze{s der innerkirchlichen Bewußftseins-
CIC/ 1983 wurde S1eE nicht 1LUFr durch bildung dahingehend stattgefunden,
päpstliche Dispens gelöst, sondern da{s die Kirche entdeckt hat, welche
auch durch die Ablegung der fejer- Vollmachten ezug auf die LO-
lichen Ordensprofe{s°) historisch Se- SUNg VO  ; Ehen zukommen. Es SEe1
sehen inen unter dem on diesem Zusammenhang die rage

Vgl dazu artand, „Revue de droit canonıque (1967), „J10us les marlages, COMPpTIS le
Marıa \  e chretien consomme, tombent SOUS le POUVOIF des CIeIs OoONnne le hrist glise Gi
l’Eglise decidait Jour de TOMPTIE le marlage ratum et consummatum, COMIMMe elle dissout les
autres marlages, il seraıt AVEeC la meme autorite divine.“

Ü  E 1119 1C / 1917
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das 508 Privilegium um e- derselben WIeE Ireue, Unauflöslichkeit,
innert, die Ösung 1Ner VO  a’ VOTT!- Hinordnung auf Nachkommenschaft
herein halbchristlichen Ehe, auch We bejahen. Dies ist heute weitgehend
diese mıt Dispens VO Hindernis der nicht mehr der Fall Die allgemeine
Religionsverschiedenheit geschlossen Rechtsvermutung ware, Was die dar-
worden Im Gegensatz 1120 aus abzuleitenden verfahrensrechtli-

CIC/ 1917, der die Anwendbarkei chen Schlußfolgerungen strenge Be-
abzu-des Glaubensprivilegs diesem Falle weisanforderungen betrifft,

ausschloß, gng die Römische Kurie schwächen Hierbei muüfste dem insbe-
se1t dem 1924 dazu über, auch sondere ach relativ kurzer Ehedauer
solchen en Ehelösungen vorzuneh- eingetretenen Scheitern der ehelichen

eınmen‘’. Aus der Rechtsgeschichte wWw1lssen Lebensgemeinschaft wichtige
WIF, daf RS innerhalb der katholischen Indizwirkun zukommen.
Kirche nach dem nionskonzil VO  F amıt Zusammenhang steht die
Florenz (1439) eine uldung VO  > Schei- rage der Pflichtappellation die
dung und Wiederverheiratung bei den zweıte Instanz Diese ware ersatzlos
damals mıiıt der katholischen Kirche streichen.
unıerten Ostkirchen gegeben hat, und Die VO  a Härıng vorgeschlagene
diese uldung wurde erst letzten Ösung Gewissensbereich sollte

des ahrhunderts aufge- den Seelsorgern nahegebracht werden.
hoben.? Sije besteht 1m folgenden: Wenn Ehe-

artner ihrem Gewissen der sicheren
I1T Lösungsmöglichkeiten Überzeugung sind, da{fß ihre Ehe

ungu  B ist, S1E 1eS$ aber VOT dem
Die Rechtsvermutung für die kirchlichen Gericht S beweisen

können, dann können S1e unter Zu-tigkeit der Ehe (C geht davon
aus, da{fs Ehewerber bei Eingehung hilfenahme der Noteheschließung (vor
eiıner rchlich gen (d.i nicht wWwWel Zeugen) Wege der standes-
unbedingt auch eine SE- amtlichen Irauung eine kirchlich gül-
SCHLOSSENE Ehe alle Wesensmerkmale tıge Zweitehe eingehen.

Vgl Hopfenbeck, Privilegium um, MT hSt I1 / 39, 1976
Vgl OYCEe, Die Christliche Ehe, Leipzig 1932, 346 KRousseau, Scheidung und Wiederheirat

Osten und Westen, Concilium 1976), 330)
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